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Rechtsordnung:  
Recht ist eine Sammlung von Verhaltensnormen im zwischenmenschlichen Zusammenleben, die 

durch staatliche Organe durchgesetzt werden und einen Ausgleich der Interessen Einzelner 

ermöglichen soll.  

 

 

Eine Kaufhandlung besteht aus 3 Rechtsgeschäften:   

• Ein Verpflichtungsgeschäft = Kaufvertrag 

• Zwei Erfüllungsgeschäfte/Verfügungsgeschäfte:  - Übereignung der Sache  

       - Übereignung des Geldes 

Diese 3 Verträge sind rechtlich voneinander völlig unabhängig.  
 

 

Verpflichtungsgeschäfte schaffen eine rechtliche Beziehung zwischen zwei Personen, nämlich die 

Verpflichtung etwas zu tun oder zu unterlassen 

Verfügungsgeschäfte schaffen oder ändern eine rechtliche Beziehung zwischen einer Person und 

einer Sache. 

 

 

 

 
 

 

Legende: 

Willenserklärung (WE) 

Schuldrechtlicher Vertrag 

Sachenrechtlicher Vertrag 

Realakt 

Kaufvertrag 

Pflichten des Verkäufers  Pflichten des Käufers: 

- Sache übergeben   - Sache abnehmen 

- Eigentum an der Sache übertragen - Kaufpreis zahlen 

- Mangelfreiheit der Sache 

 

K wird Eigentümer der Sache 

V wird Eigentümer des Geldes 

Die Kaufhandlung – schematisch 

1. Verpflichtungsgeschäft: Kaufvertrag 

    2. Erfüllungsgeschäft/Verfügungsgeschäft: Eigentumsübertragung der Sache 

3. Erfüllungsgeschäft/Verfügungsgeschäft: Eigentumsübertragung des Geldes 
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Pflichtverletzungen: 
     Pflichten aus Kaufvertrag 
  für Verkäufer:      für Käufer: 

- Sache übergeben     - Sache abnehmen 
- Eigentum an der Sache übertragen   - Kaufpreis zahlen 

- Mangelfreiheit der Sache 

 

 

Pflichtverletzungen 
  durch den Verkäufer:     durch den Käufer: 

- Sachmangel     - Verzögerung der Leistung 

- Unmöglichkeit        (Zahlungsverzug) 

- Verzögerung der Leistung    - Verzögerung der Leistung 

(Lieferverzug)        (Annahmeverzug) 
 

Ansprüche bei Sachmangel: 
 

        Kaufvertrag 

 

Sachmangel 

 

 

Nacherfüllung 

 (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) 
Erfolglose Fristsetzung   i.d.R. Wahlrecht des Käufers         Vertretenmüssen 

 

 

Minderung oder   Schadensersatz statt  Schadensersatz neben 

                    Rücktritt            der Leistung          der Leistung 

 

 

Besitz und Eigentum: 
  

Eigentümer      Sache     Besitzer 
   hat rechtliche Gewalt   hat tatsächliche Gewalt 

 
kann nach Belieben mit der Sache                   kann unmittelbar über 

Verfahren, sofern nicht Rechte                   die Sache verfügen 

anderer betroffen sind 

 

� Rechtsfähigkeit = Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein 

� Geschäftsfähigkeit = Fähigkeit, Willenserklärungen selbstständig und von Anfang an gültig 

abzugeben 

� Deliktsfähigkeit = Fähigkeit, für unerlaubtes Handeln Schadensersatz leisten zu müssen 

 
Rechtlich relevante Altersstufen: 
 
Alter  0    7  14   18           21      Tod 

 Rechtsfähigkeit 

 Geschäftsunfähigkeit Beschränkte Geschäftsfähigkeit Volle Geschäftsfähigkeit 

 Deliktsunfähigkeit Beschränkte Deliktsfähigkeit Volle Deliktsfähigkeit 

 Strafunmündigkeit Bedingte Strafmündigkeit 

(Jugendlicher) 

Strafmündigkeit 

(Heranwachsender) 

=>Richter entscheidet! 

Strafmündigkeit 

(Erwachsener) 
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Beschränkte Geschäftsfähigkeit 

 

  Die WE eines beschränkt Geschäftsfähigen   

     

  §107 BGB 
• Lediglich rechtlicher Vorteil (z.B. Schenkung) 

• Einwilligung der Eltern in dieses Rechtsgeschäft (RG) 

  

   

               NEIN 
 

 

  

  RG schwebend unwirksam   

     

  §108 BGB 
Genehmigung nachträglich 

• durch Eltern 

• durch volljährig gewordenen Minderjährigen 

  

     

  Ausnahme: §110 BGB 
• Leistung wird vollständig mit Taschengeld bezahlt 

• KEIN Ratenkauf 

  

 

 

 

 

Jugendschutz 

  14-16 Jahre 16-18 Jahre 

§  Ohne Eltern Mit Eltern Ohne Eltern Mit Eltern 

4 Aufenthalt in Gaststätten X � bis 24 Uhr � 

5 Besuch in der Disco X � bis 24 Uhr � 

9 Abgabe/Verzehr von 
Bier, Wein 

X � � � 

9 Abgabe/Verzehr von 
Branntwein 

X X X X 

10  Rauchen in der 
Öffentlichkeit 

X X X X 

11  Kinobesuch bis 22 Uhr � bis 24 Uhr � 
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NEIN 


